
Aus den G r ü n d e n  :

Gemäß §§33, 22 FGB kommt ein Wegfall oder eine 
Herabsetzung des Unterhalts nur dann in Betracht, 
wenn sich die Umstände, die zur Festlegung des Un
terhalts geführt haben, w e s e n t l i c h  verändert 
haben. Eine Änderung schlechthin reicht für eine 
anderweitige Unterhaltsregelung nicht aus. Damit soll 
erreicht werden, daß die Beteiligten grundsätzlich da
von ausgehen können, daß die Unterhaltsentscheidung 
endgültig ist; es soll vermieden werden, daß bei 
j e d e r  Änderung der Lebensverhältnisse, die im Ver-. 
lauf solcher Dauerschuldverhältnisse immer möglich 
ist, ständig auf Abänderung des Unterhaltsurteils ge
klagt werden kann. An eine Abänderungsklage sind 
daher strenge Anforderungen zu stellen. Die Gerichte 
haben die Pflicht, sorgfältig die Umstände, die zur 
Zeit der Unterhaltsfestlegung gegeben waren, denjeni
gen Umständen gegenüberzustellen, die eine Abände
rung begründen sollen.
Ob die Änderung ..wesentlich“ ist, kann immer nur 
am konkreten Fall festgestellt werden, wobei jeder 
Schematismus zu vermeiden ist. So ist es z. B. unter
schiedlich zu beurteilen, ob ein Unterhaltsverpflich
teter mit einem hohen Einkommen wegen einer ver
hältnismäßig geringfügigen Verringerung seiner Ein
künfte auf Abänderung klagt oder aber ein Unter
haltsverpflichteter mit einem niedrigen Einkommen. 
Während ein solcher Umstand im letzteren Fall mög
licherweise allein schon eine wesentliche Änderung 
sein kann, braucht es das im anderen Fall durchaus 
nicht zu sein.
Dabei ist zu beachten, daß eine Abänderungsklage 
immer nur auf eine wesentliche Veränderung der
jenigen Umstände gestützt werden kann, die zur Fest
legung des Unterhalts geführt haben, also auf eine 
Veränderung, die n a c h  der Festlegung des Unterhalts 
eingetreten ist. Im vorliegenden Fall kann der Klä
ger daher, falls eine nachträgliche wesentliche Ände
rung nicht vorliegt, seine Klage nicht damit begrün
den, daß die Verklagte zur Zeit des früheren Urteils 
wirtschaftlich selbständig gewesen sei und ihr schon 
damals ein Unterhaltsanspruch nicht oder nicht im 
zuerkannten Umfang zugestanden habe. Auch das 
Kreisgericht ist davon ausgegangen, daß die Rente 
der Verklagten die notwendigsten Lebensbedürfnisse 
deckt. Seine Auffassung, daß die Verklagte nach 17jäh- 
riger Ehe trotzdem für eine längere Übergangszeit 
einen größeren Unterhaltszuschuß hoch verlangen 
kann, damit. ihr die Umstellung auf die neuen Le
bensverhältnisse erleichtert wird, weil sie während 
der Ehe invalide geworden ist und die Invalidität 
durch das ehewidrige Verhalten des Klägers be
einflußt wurde, steht mit den Prinzipien des Fa
milienrechts in Einklang und ist nicht zu beanstan
den.
Es trifft nicht zu, daß der Kläger jetzt weniger ver
dient als zur Zeit der Ehescheidung (wird ausge
führt).
In diesem Zusammenhang ist jedoch auch Unerheblich, 
daß der Kläger zu Beginn seiner jetzigen Tätigkeit 
monatlich nur 775 M brutto verdient hat. Wesentlich 

(ist eine Änderung nur dann, wenn sie nicht nur vor
übergehend ist (§ 22 FGB). Es wird häufig so sein, daß 
für eine neue Tätigkeit anfangs ein geringeres Gehalt 

. gezahlt wird und sich dieses nach einer Einarbeitungs
zeit dann erhöht. Darauf kann aber eine Abände
rungsklage nicht-gestützt werden. Da sich somit das 
Einkommen des Klägers nicht geändert hat, kann 
die Abänderungsklage unter diesem Gesichtspunkt kei
nen Erfolg haben.
Aber auch die Verhältnisse der Verklagten haben sich

nicht wesentlich verändert. Die ärztlichen Auskünfte 
beweisen, daß die Verklagte nach wie vor invalide 
ist. Deshalb erhält sie auch eine Rente. Allerdings 
braucht Invalidität noch nicht in jedem Fall zu bedeu
ten, daß der Invalidisierte sich nicht noch etwas zu 
seiner Rente hinzuverdient. Man kann das von ihm 
zwar nicht verlangen, aber nicht jede Invalidität be
deutet völlige Arbeitsunfähigkeit (vgl. hierzu OG, Ur
teil vom 21. April 1960 - 1 ZzF 21/60 - NJ 1960 S. 628). 
Bei der Verklagten kommt aber hinzu, daß sie nach 
einer längeren Behandlung in einem Fachkrahken- 
haus für Psychiatrie und Neurologie invalidisiert 
wurde. Sie darf sich weder psychischen noch physi
schen Belastungen aussetzen. Es bestehen auch keine 
begründeten Aussichten, daß sie ihre Arbeitsfähigkeit 
wiedererlangen wird.
Eine wesentliche Änderung der Umstände, die zu der 
früheren ( Festlegung des Unterhalt führten, kann 
auch nicht daraus hergeleitet werden, daß sich die 
Rente der Verklagten seit dem 1. Juli 1968 gemäß 
der VO über die Gewährung und Berechnung von 
Renten der Sozialversicherung vom 15. März 1968 
(GBl. II S. 135) von 155,60 M monatlich auf 181,20 M 
erhöht hat. Die Erhöhung der Renten dient der Ver
besserung der materiellen Lage der Invaliden- und 
Altersrentner. Es würde dem sozialpolitischen Inhalt 
der Rentenberechnung widersprechen, wenn unter
haltsberechtigten Rentnern diese Rentenerhöhung da
durch wieder zunichte gemacht würde, daß darauf 
eine Unterhaltsabänderungsklage gestützt werden 
könnte. Die Voraussetzung für eine Abänderung ist 
daher grundsätzlich dann nicht gegeben, wenn diese 
allein wegen einer Rentenerhöhung infolge Neube
rechnung nach der VO vom 15. März 1968 verlangt 
wird.
Allerdings darf auch hier nicht schematisch verfahren 
werden. Es ist denkbar, daß durch die Neuberech
nung die Relation in den wirtschaftlichen Verhältnis
sen zwischen dem Unterhaltsberechtigten und dem 
Unterhaltsverpflichteten, der nur ein niedriges Ein
kommen hat, derart verschoben wird, daß eine we
sentliche Veränderung nicht verneint werden kann. 
Dieser Fall ist hier aber nicht gegeben.

§ 25 FGB; OG-Richtlinie Nr. 18.
1. Bei der Ermittlung des Nettoeinkommens eines frei
beruflich tätigen Unterhaltsverpflichteten ist von dem 
im Steuerbescheid ausgewiesenen Gesamteinkommen 
des vergangenen Jahres auszugehen.
Das anrechenbare Einkommen ist allein nach unter
haltsrechtlichen Gesichtspunkten zu bestimmen.
2. Von einem freiberuflich tätigen Unterhaltsverpflich
teten, dessen Einkommen berufsbedingten Schwankun
gen unterliegt, muß «wartet werden, daß er entspre
chende Rücklagen macht, damit er pünktlich und regel
mäßig Unterhalt zahlen kann.
Stadtgericht von Groß-Berlin, Urt. vom 13. Oktober 
1969 — 3 BF 80/69.
Das Stadtbezirksgericht hat den freiberuflich tätigen 
Kläger im Ehescheidungsverfahren verpflichtet, für die 
sechs Kinder der Parteien monatlich je 50 M Unter
halt zu zahlen. Er ist noch einem weiteren, außerhalb 
der Ehe geborenen Kind unterhaltspflichtig.
Gegen diese Entscheidung hat die Verklagte Berufung 
eingelegt, mit der sie einen höheren Unterhaltsbeitrag 
für die Kinder geltend macht. Sie trägt dazu vor, das 
Stadtbezirksgericht habe die Einkommensverhältnisse 
des Klägers unvollständig aufgeklärt. Für die Unter
haltsbemessung sei vom gesamten Jahreseinkommen 
auszugehen.
Die Berufung ist begründet.
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